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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Datenschutz und Statistik

Die Bestimmungen des neuen Datenschutzgesetzes werden sowohl für den Bund als
auch für Private gelten, hingegen aus Gründen der kantonalen Autonomie der
Verwaltungsorganisation nicht für die Kantone und Gemeinden. Eine Motion Salvioni
(fdp, TI) für die Schaffung einer Verfassungsgrundlage, welche es dem Bund erlauben
würde, allgemein gültige Datenschutzregeln aufzustellen, lehnte der Nationalrat auf
Antrag des Bundesrates ab. Der Vorsteher des EJPD gab dabei zu bedenken, dass vom
neuen Bundesgesetz eine Nachahmungs- und Harmonisierungswirkung auf die Kantone
erwartet werde und deshalb eine Verfassungs- und anschliessende Gesetzesrevision
nur zu Verzögerungen führen würde. Eine Kommissionsmotion für die Erarbeitung von
Datenschutzregeln für den Telekommunikationsbereich wurde hingegen überwiesen
(Mo. 91.032). 1

MOTION
DATUM: 21.06.1991
HANS HIRTER

Innere Sicherheit

Bundesrat Koller setzte Ende Februar eine Expertenkommission für die Ausarbeitung
eines Waffengesetzes ein. Diese konnte noch im Berichtsjahr ihren Entwurf abliefern.
Der Nationalrat überwies eine im Vorjahr vom Ständerat gutgeheissene Motion Salvioni
(fdp, TI) für die rasche Vorlage eines Gesetzes über den Waffenhandel ebenfalls. Der
Bundesrat verlängerte das Ende 1991 beschlossene absolute Waffenerwerbs- und
-tragverbot für Personen aus dem ehemaligen Jugoslawien um weitere zwei Jahre bis
Ende 1996. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 27.12.1994
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich als Erstrat mit der Volksinitiative «S.o.S. – Schweiz ohne
Schnüffelpolizei» und dem vom Bundesrat im Vorjahr als indirekten Gegenvorschlag
vorgelegten neuen Bundesgesetz über die Wahrung der inneren Sicherheit. Ein Antrag
Onken (sp, TG), auf eine präventive polizeiliche Tätigkeit grundsätzlich zu verzichten,
deshalb die Initiative zur Annahme zu empfehlen und das Gesetz zur gründlichen
Überarbeitung an die Regierung zurückzuweisen, unterlag mit 32:2 (Initiative) resp. 31:3
Stimmen (Gesetz).
In der Detailberatung beantragten Danioth (cvp, UR) und Plattner (sp, BS), die präzise
Definition der Aufgabenbereiche bei der vorbeugenden Informationsbeschaffung (Art.
2) sowie der Bereiche, in denen eine präventive Informationsbeschaffung nicht erfolgen
darf (Art. 3), bereits im Gesetz und nicht erst in der Verordnung vorzunehmen. Im
ersten Fall (Terrorismus, Spionage, verbotener Handel mit Waffen und strategisch
wichtigen technologischen Gütern) blieben sie in der Minderheit, bei den nicht
zulässigen Überwachungsbereichen (Ausübung politischer Rechte) konnten sie sich
knapp gegen den Bundesrat und die Kommissionsmehrheit durchsetzen. Heftig
umstritten war ein von Béguin (fdp, NE) und Danioth vorgelegter Antrag, im Rahmen der
präventiven Informationsbeschaffung auch eine Überwachung des Telefon- und
Postverkehrs sowie den Einsatz von Abhörgeräten anordnen zu können. Dieser
Beschluss entsprach einer von Bundesanwältin Del Ponte mit Nachdruck vertretenen
Forderung; eine ähnliche Gesetzesbestimmung wurde gleichzeitig in Deutschland unter
dem Titel «der grosse Lauschangriff» heftig debattiert. Die Verwendung derartiger
Mittel ausserhalb von Strafuntersuchungen ist in der Schweiz seit Oktober 1990 mangels
gesetzlicher Grundlagen nicht mehr zugelassen. Obwohl sich sowohl die
Kommissionsmehrheit – auch gestützt auf die Empfehlung von Experten – als auch
Bundesrat Koller dagegen aussprachen, stimmte der Rat dem Antrag im Verhältnis 21:14
zu. Die Massnahme soll vom Direktor des neuen Bundesamtes für innere Sicherheit
angeordnet werden können, bedarf allerdings einer Genehmigung durch den Vorsteher
des EJPD.
Die neuen Vorschriften über die Sicherheitsüberprüfungen für bestimmte
Personenkategorien im öffentlichen Dienst und der Armee waren nicht bestritten. In
Abweichung von der bundesrätlichen Vorlage beschloss der Ständerat aber, nur eine
einzige, für Armee und Verwaltung zuständige Stelle mit dieser Aufgabe zu betrauen.
Auch die Vorschläge über den Personen- und Gebäudeschutz passierten ohne
wesentliche Abänderungen. In der Gesamtabstimmung verabschiedete der Ständerat

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.1995
HANS HIRTER
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das neue Gesetz mit einer Gegenstimme. 3

Institutionen und Volksrechte

Bundesverwaltung - Personal

Das stark angewachsene Budgetdefizit veranlasste den Bundesrat im November zu
Sofortmassnahmen in der Frage des Teuerungsausgleichs für das Bundespersonal. Er
beantragte einen dringlichen Bundesbeschluss, um bereits für das Budget 1994 ein
Abweichen vom vollen Ausgleich zu ermöglichen und den für 1994 auszubezahlenden
Teuerungsausgleich bei einer erwarteten Teuerung von 2,7% auf 1,7% festzusetzen.
Gegen den Widerstand der Sozialdemokraten Onken (TG) und Plattner (BS) sowie der
beiden Tessiner Vertreter Salvioni (fdp) und Morniroli (lega) fand dieser Antrag im
Ständerat Zustimmung. Auch im Nationalrat blieben die Sozialdemokraten mit ihrem
Nichteintretensantrag mit 106 zu 43 Stimmen in der Minderheit. Der Nationalrat wollte
vorerst noch weiter gehen, und den Bundesrat explizit dazu ermächtigen, auf hohen
Einkommensteilen keinen Teuerungsausgleich zu entrichten. Schliesslich fügte er sich
aber dem Ständerat, der damit argumentiert hatte, dass diese Option bereits mit der
durch ihn in den Beschluss eingeführten Bestimmung gewährleistet sei, dass soziale
Aspekte zu berücksichtigen seien. Gegen den Widerstand der Linken und der Lega
stimmten beide Räte der Dringlichkeitsklausel zu. Mit dem Verzicht auf den vollen
Ausgleich der Teuerung folgte der Bund dem Beispiel, das mehr als die Hälfte der
Kantone bereits 1992 gegeben hatten. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.1993
HANS HIRTER

Die kleine Kammer behandelte eine Motion Salvioni (fdp, TI) für die
Verbindlicherklärung der Weisungen des Bundesrats für die sprachproportionale
Besetzung von Verwaltungsstellen. Da die Forderung in den Zuständigkeitsbereich des
Bundesrates eingreift, überwies sie der Ständerat in der Form einer Empfehlung. Drei
Monate später verabschiedete er dann auch noch eine analoge Motion Comby (fdp, VS),
welche der Nationalrat im Vorjahr angenommen hatte. 5

MOTION
DATUM: 21.09.1994
HANS HIRTER

Die im Vorjahr auf Verlangen der CVP-Fraktion eingesetzte parlamentarische
Untersuchungskommission (PUK) zur Abklärung von Organisations- und
Führungsproblemen bei der Pensionskasse des Bundespersonals legte im Oktober
ihren ausführlichen Bericht vor. Sie hielt darin fest, dass nicht technische Probleme mit
dem EDV-System, sondern erhebliche Organisations- und Führungsdefizite die
Hauptursachen für die Missstände darstellten. Diese Defizite waren nach Ansicht der
PUK nicht bloss auf der Ebene der Pensionskasse angesiedelt, sondern auch bei der
Führung des Finanzdepartementes. Der Hauptverantwortliche für das Debakel ist für
die PUK eindeutig der im Herbst 1995 zurückgetretene sozialdemokratische Bundesrat
Stich. Vorgeworfen wurde ihm nicht nur eine verfehlte Personalpolitik bei der
Besetzung von Führungsstellen, sondern auch, es versäumt zu haben, rechtzeitig eine
Analyse und Reorganisation der Kasse in die Wege zu leiten, und auf Vorhaltungen aus
dem Parlament nicht oder abwiegelnd reagiert zu haben. Aber auch der
Gesamtbundesrat wurde von der Kritik nicht ausgenommen: aus Rücksicht auf den Chef
des EFD habe er seine Rolle als Oberaufsichtsgremium erst spät und auch dann bloss
zögerlich wahrgenommen.

Die SP-Spitze reagierte heftig auf die Anschuldigungen gegen ihren alt Bundesrat und
liess am Bericht und seinen Verfassern (darunter auch die SP-Abgeordneten Leemann,
ZH und Plattner, BS) kein gutes Haar. Parteipräsident Bodenmann warf dem Bericht vor,
dass er nichts Neues an den Tag gebracht habe und nur eine politische Racheaktion an
Stich darstelle.

Die beiden Parlamentskammern nahmen vom Bericht nach ausführlicher Diskussion
Kenntnis. Kritik kam wie bereits nach der Veröffentlichung von den Sozialdemokraten,
welche die harte Wortwahl gegenüber Stich und die mangelnde Anerkennung seiner
Leistungen in anderen Bereichen bemängelten. Immerhin waren auch sie
einverstanden, dass das Parlament den Bericht zur Kenntnis nimmt. Die PUK hatte
zusätzlich zum Bericht fünf Postulate, drei Motionen und fünf parlamentarische
Initiativen formuliert, in welche sie 43 Empfehlungen verpackte. Diese verlangen
Änderungen einerseits bei der Struktur der Kasse und andererseits bei der Aufsicht
über die Kasse und sollen zudem eine Verbesserung der parlamentarischen Kontrolle

BERICHT
DATUM: 10.12.1996
HANS HIRTER
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über die Bundesverwaltung insgesamt bringen. Diese Vorschläge fanden im Nationalrat
Zustimmung. Der Ständerat überwies sie ebenfalls; die Motion, welche die Einrichtung
einer Ombudsstelle für Fragen und Klagen der Versicherten forderte, allerdings nur in
Postulatsform. (Zur Vorbotschaft für das neue Bundespersonalgesetz siehe hier.) 6

Volksrechte

Im März legte der Bundesrat seine Botschaft zu der 1997 eingereichten Volksinitiative
der SP für die Einführung des konstruktiven Referendums (Referendum mit
Gegenvorschlag) vor. Er empfahl das Begehren zur Ablehnung. Dabei verzichtete er
auch darauf, einen Gegenvorschlag zu formulieren, da er Alternativmöglichkeiten (wie
etwa die Möglichkeit, dem Volk Varianten zur Abstimmung vorzulegen) bereits in seinem
Entwurf zur Reform der Volksrechte im Rahmen der Verfassungsrevision vorgeschlagen
habe. Gegen das konstruktive Referendum brachte er vor allem das Argument vor, dass
es zu praktischen abstimmungstechnischen Problemen führen könne, wenn zu einem
Beschluss mehrere konstruktive Referenden eingereicht würden. Im Ständerat fand die
Volksinitiative nur bei den Abgeordneten der SP Unterstützung. Nicht besser erging es
auch einem Kompromissvorschlag Plattner (sp, BS), der das Geschäft an den Bundesrat
zurückweisen wollte mit der Auflage, einen Gegenvorschlag auszuarbeiten, der das
konstruktive Referendum einführt, aber dessen Schwachstellen (zugelassener Inhalt
eines Gegenantrags und Ungültigkeitserklärungen bei Unvereinbarkeit mit geltendem
Recht; Vorgehen, wenn mehr als ein derartiges Referendum eingereicht wird) mit
präzisen Regelungen zu beheben. 7

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 08.06.1999
HANS HIRTER

Wahlen

Eidgenössische Wahlen

Das Resultat für die Wahlen von 37 der 46 Ständeratssitze war von der Niederlage der
SP und dem schlechten Abschneiden der Frauen gekennzeichnet. In den Kantonen
Freiburg und Tessin erreichte im ersten Wahlgang überhaupt kein Kandidat das
absolute Mehr. Nach Durchführung eines zweiten Wahlganges in sieben Kantonen (AG,
BE, BS, FR, TG, TI, VS) stand der Sieg der Freisinnigen fest: Die FDP erlangte neu 18
Mandate (+4) und erreichte damit wieder das Niveau von 1931; die CVP verlor drei (neu:
16) und der SP verblieben nur noch drei (-2) Sitze. Überraschend gewann die Lega dei
Ticinesi einen Sitz. Bei den übrigen im Ständerat vertretenen Parteien (SVP, LP, LdU)
ergaben sich keine Verschiebungen. Vierzehn Sitze der kleinen Kammer wurden
erneuert (37,8%), wovon neun auf Rücktritte, einer auf die nachträgliche Besetzung des
Sitzes des im Frühjahr verstorbenen Max Affolter (fdp, SO) und vier auf Abwahlen
entfielen. Unter den Neugewählten waren auch sechs ehemalige Nationalräte (Willy
Loretan (fdp, AG), Gilles Petitpierre (fdp, GE), Gilbert Coutau (lp, GE), Kurt Schäle (fdp,
SH), Sergio Salvioni (fdp, TI) und Rolf Büttiker (fdp, SO)). Im Kanton Zürich konnte Monika
Weber (ldu) ihr Resultat von 1987 noch verbessern und plazierte sich mit über 195'000
Stimmen zum zweiten Mal an erster Stelle, währenddem es dem SP-Kandidaten Elmar
Ledergerber nicht gelang, Werner Vetterli (svp) trotz dessen relativ niedriger
Stimmenzahl vom dritten Platz zu verdrängen. In Bern verfehlte die auf Arthur
Hänsenberger nachfolgende Kandidatin der FDP, Christine Beerli, das absolute Mehr
um 2000 Stimmen und trat im zweiten Wahlgang mit Erfolg gegen Leni Robert (gp) an.
Überraschend war die Abwahl des CVP-Vertreters Xaver Reichmuth (seit 1983) in
Schwyz. Die übrigen nicht Wiedergewählten waren Yvette Jaggi (sp, VD) und die beiden
Tessiner Camillo Jelmini (cvp), der seinen Sitz an die Lega verlor, sowie Franco Masoni
(fdp). Der Frauenanteil verschlechterte sich mit nur noch vier Gewählten auf 8,7% (1987:
10,9%). 8

WAHLEN
DATUM: 20.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Aussenpolitik

Zwischenstaatliche Beziehungen

Au début du mois de juillet, Micheline Calmy-Rey s’est rendu à la cérémonie de
commémoration de la catastrophe aérienne d’Überlingen (71 victimes, en majorité des
enfants), survenue une année plus tôt. C’est dans une ambiance particulièrement
tendue qu’elle s’est brièvement exprimée. En marge de cette cérémonie, les
représentants des autorités du Bachkortostan, ainsi que ceux des parents des victimes,
ont critiqué la gestion de la crise par la société Skyguide (contrôle aérien) et les
autorités suisses. Une délégation de parlementaires s’est par ailleurs rendue à Moscou
en septembre. Conduite par le conseiller aux Etats socialiste bâlois Gian-Reto Plattner,
elle a rencontré le président de la chambre haute. Les parlementaires ont émis des
regrets par rapport au comportement de la Suisse officielle dans la gestion de la
catastrophe. 9

INTERNATIONALE BEZIEHUNGEN
DATUM: 09.09.2003
ROMAIN CLIVAZ

Landesverteidigung

Landesverteidigung und Gesellschaft

In Ausführung einer 1991 von beiden Kammern angenommenen Standesinitiative des
Kantons Jura betreffend Abschaffung des Militärpflichtersatzes für Invalide legte der
Bundesrat dem Parlament seinen Vorschlag für eine entsprechende Gesetzesrevision
vor. Anders als der Initiativtext wollte er die Befreiung jedoch nicht generell gewähren,
sondern nur grosszügigere Berechnungskriterien einführen. So sollte der
Militärpflichtersatz entfallen, wenn die Einkünfte des Behinderten das
betreibungsrechtliche Minimum um nicht mehr als 100% übersteigen (bisher 50%). Für
die weiterhin ersatzpflichtigen Behinderten wollte der Bundesrat die Abgabe um die
Hälfte reduzieren, das Minimum jedoch von CHF 120 auf 150 anheben. 
Die Argumentation des Bundesrates, eine völlige Befreiung der Invaliden würde de facto
zur Aufgabe des Militärpflichtersatzes führen, da damit jede Dienstuntauglichkeit im
weitesten Sinn als Invalidität qualifiziert werden könnte, stiess bei den
Behindertenorganisationen auf Unverständnis. Sie verlangten, dass für die Erlassung
des Militärpflichtersatzes nicht eine Einkommenslimite festgesetzt, sondern eine Liste
jener Gebrechen erstellt werde, die Anrecht auf Befreiung geben. Schliesslich sei es ja
das Militär, welches die Invaliden aufgrund ihrer Behinderung ausgrenze. Stossend sei
auch, dass Gruppen wie Parlamentarier, Bahn-, Zoll- und Polizeibeamte, Spital- und
Gefängnisverwalter sowie Pfarrer ohne Massgabe ihres Einkommens befreit seien, die
Forderung der Behinderten aber mit Verweis auf den Wehr- und Gleichheitsartikel der
Verfassung abgeschlagen werde.
Der Ständerat schlug einen Mittelweg ein. Er lehnte eine generelle Befreiung, wie sie ein
Antrag Plattner (sp, BS) verlangte, zwar ebenfalls ab, wählte als Abgrenzungskriterium
jedoch zusätzlich den Bezug einer Invalidenrente oder Hilflosenentschädigung, um
sicherzustellen, dass inskünftig nur noch leichter Behinderte in gutsituierten
Verhältnissen eine Ersatzabgabe leisten müssen. Für Bund und Kantone würde die neue
Regelung jährliche Mindereinnahmen von CHF fünf bis zehn Mio. bedeuten. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1993
MARIANNE BENTELI

Ausrüstung und Beschaffung

Face aux sommes que représente cet achat et à la contestation populaire que cela a
engendré, l'opposition, ou pour le moins la perplexité, vis-à-vis de l'acquisition du F/A-
18 s'est répandue jusque dans les Chambres. D'ailleurs, traduisant bien l'intérêt qu'a
suscité ce sujet contesté, les débats au Conseil des Etats ont été retransmis en direct à
la télévision, ce qui a constitué une première (Le taux d'écoute fut cependant très
faible). Les délibérations furent cependant sans surprise; les partis bourgeois, suivant la
proposition de la commission, défendirent l'achat des F/A-18 alors que les socialistes
et les indépendants se prononcèrent contre. Toutefois, quelques élus de droite se
montrèrent hésitants et certains s'opposèrent même à l'acquisition du nouvel avion de
combat. Malgré tout, après avoir repoussé des propositions de non-entrée en matière
de Plattner (ps, BS), Morniroli (Lega, TI) et Salvioni (prd, TI), la petite chambre a
facilement accepté le projet du Conseil fédéral. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.1992
SERGE TERRIBILINI
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An einemgemeinsamen Medienauftritt begründeten die Bundesräte Ogi, Villiger und
Delamuraz ihre Ablehnung der Volksinitiative mit der internationalen Glaubhaftigkeit
der Schweiz sowie mit volkswirtschaftlichen Argumenten. Bundespräsident Ogi
bezeichnete die Beschaffung der Flugzeuge als «europäische Pflicht», weil ein
Schweizer Luftloch das Vertrauen der Nachbarn in die schweizerische
Verteidungsfähigkeit erschüttern würde. Bundesrat Villiger betonte, es gebe keine
sinnvolle und günstigere Alternative zum Kauf der F/A-18. Und EVD-Chef Delamuraz
wies darauf hin, dass die Schweizer Montage und die mit den USA für die Beschaffung
der F/A-18 ausgehandelten Kompensationsgeschäfte 20'000 Mann-Jahre Arbeit in
technologisch interessanten Bereichen bringen würden.
Neben dem bereits oben erwähnten plebiszitären Schlagwort der «Armeeabschaffung
auf Raten» waren die Auswirkungen der Kompensationsgeschäfte auf den
krisengeschüttelten Schweizer Arbeitsmarkt denn auch jenes Thema, das von den
Gegnern der Initiative ganz besonders hervorgehoben wurde. Auch der Bundesrat, der
1986 in Beantwortung eines Postulates Jaggi (sp, VD) den Kompensationshandel als
unzeitgemäss bezeichnet und dessen schrittweisen Abbau befürwortet hatte,
schwenkte voll auf diese Linie ein. Das Schweizer Büro der F/A-18-Hersteller
organisierte zusammen mit der Gruppe für Rüstungsdienste und den kantonalen
Amtern für Wirtschaftsförderung Informationsveranstaltungen über die Auswirkungen
der Kompensationsgeschäfte auf den Arbeitsmarkt, was die Initianten als versteckte
Abstimmungspropaganda werteten.
Von der Kampagne der Gegner immer weiter in die Armeeabschaffer-Ecke gedrängt,
bekundeten die gemässigten Befürworter zusehends Mühe, ihr militärpolitisches
Anliegen überzeugend vorzutragen. Stimmen von Experten aus Kreisen, die nicht als
armeefeindlich bezeichnet werden konnten, welche die Flugzeugbeschaffung aber aus
technischen oder finanzpolitischen Motiven oder aus Gründen der fehlenden
Eurokompatibilität ablehnten, verhallten ziemlich ungehört (Der offizielle Besuch von
Elisabeth Rehn, Verteidigungsministerin in der finnischen Regierung, welche 1992
ebenfalls den Kauf von F/A-18-Kampffliegern beschlossen hatte, bot dem BR wertvolle
Schützenhilfe im Kampf gegen das Argument, die F/A-18 seien nicht eurokompatibel).
Auch ein überparteiliches Komitee «Ja zur Armee – Ja zu einer Schweiz ohne neue
Kampfflugzeuge» unter dem Präsidium von Ständerat Plattner (sp, BS), den
Nationalräten Meier (gp, ZH) und Rebeaud (gp, GE) sowie alt Ständerätin Bührer (sp, SH),
welches die für den Flugzeugkauf vorgesehenen CHF 3.5 Mrd. lieber in eine andere Art
der Luftraumüberwachung und eine moderne bodengestützte Luftabwehr investieren
wollte, vermochte kaum in den Abstimmungskampf einzugreifen.  

Volksinitiative «für eine Schweiz ohne neue Kampfflugzeuge». Abstimmung vom 6.
Juni 1993

Beteiligung: 55.6%
Nein: 1'435'744 (57.2%) / 17 4/2 Stände
Ja: 1'074'661 (42.8) / 3 2/2 Stände

Parolen:
– Nein: FDP, CVP (1*), SVP, LP, EVP (2*), APS, SD, EDU; Vorort, SGV, SBV, VSA, Auns
– Ja: SPS, GP, LdU (3*), PdA, Lega; SGB
– Stimmfreigabe: CNG, Smuv
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen

Dabei hätte gerade das finanzpolitische Argument ein grosses Mobilisierungspotential
gehabt, wie die im Anschluss an die Abstimmung durchgeführte Vox-Analyse nachwies.
55% der Stimmberechtigten, 65% der Nicht-Urnengänger und 91% der Ja-Stimmenden
unterstützen die Aussage, angesichts der leeren Bundeskasse könnten die rund CHF 3.5
Mrd. für die Beschaffung von 34 Flugzeugen für dringlichere Aufgaben gebraucht
werden. Dass dieses Argument sich im Abstimmungskampf nicht stärker durchzusetzen
vermochte, wurde auch darauf zurückgeführt, dass die Initiativgegner und vor allem
Bundesrat Villiger offenbar erfolgreich mit der Feststellung konterten, die 34
Kampfflieger würden aus dem regulären Budget des EMD bezahlt, weshalb auch bei
einer Ablehnung keine Möglichkeit bestehe, die CHF 3.5 Mrd. anderen Aufgaben – etwa
im Sozialbereich – zuzuführen. Als kurz vor der Abstimmung Sparpläne von Bund und
Kantonen bei den Sozialversicherungen publik würden, verneinte auch die Vorsteherin
des EDI die Möglichkeit, die F/A-18-Kredite direkt zugunsten anderer Bundesaufgaben
umzuleiten. 12

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 06.06.1993
MARIANNE BENTELI
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Wirtschaft

Geld, Währung und Kredit

Wettbewerbsfähigkeit

Beide Ratskammern berieten und verabschiedeten die Gesetzesrevision noch in der
Herbstsession. Die SP und die GP erklärten sich angesichts der drohenden Löcher in
der Bundeskasse grundsätzlich nicht bereit, einem Abbau der Finanzmarktsteuern ohne
vollständige Kompensation durch neue Einnahmen zuzustimmen. Gegen ihre
Opposition setzten sich aber sämtliche Anträge der Kommissionsmehrheit durch. In der
Detailberatung fand ebenfalls ein von der SP, der GP und einem Teil des LdU
unterstützter Antrag des Freisinnigen Salvioni (TI) keine Gnade, die Reform erst nach
der Verabschiedung von Massnahmen zur vollständigen Kompensation der erwarteten
Einnahmenausfälle in Kraft treten zu lassen. Nachdem sich der Ständerat den
Beschlüssen der Volkskammer angeschlossen hatte, hiess das Parlament die Revision in
den Schlussabstimmungen mit 105:54 resp. 28:4 Stimmen gut. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.11.1991
HANS HIRTER

Banken

Grosses internationales Aufsehen erregte die Kampagne jüdischer Stellen für neue
Nachforschungen nach Vermögen, welche von Naziopfern bei Schweizer Banken
deponiert worden waren und seither als herrenlos gelten, sei es, weil keine
erbberechtigten Rechtsnachfolger mehr vorhanden sind, sei es, weil diese keine
Kenntnis von den Einlagen haben. In einer vom Bund veranlassten ersten Suchaktion
waren in den 60er Jahren von den Banken knapp CHF 10 Mio. aufgefunden und an die
Berechtigten bzw., falls solche nicht ausfindig gemacht werden konnten, an
Organisationen ausbezahlt worden. Jüdische Organisationen in Israel und in den USA
behaupteten jetzt, dass auch heute noch Beträge in der Höhe mehrerer Mia Fr. auf den
Schweizer Banken liegen müssen. Ständerat Plattner (sp, BS) forderte mit einer
ursprünglich von Piller (sp, FR) eingereichten Motion politische Massnahmen, um diese
Suche wiederaufzunehmen und Banken sowie weitere Vermögensverwalter zu
verpflichten, offenbar herrenlose Vermögen einer zentralen Stelle zu melden. Diese soll
berechtigte Eigentümer feststellen und – falls die Suche zu keinem Ergebnis führt – die
gemeinnützige Verwendung der Gelder verfügen. 14

MOTION
DATUM: 12.06.1995
HANS HIRTER

Die Banken hatten in der Zwischenzeit auch gehandelt und freiwillige Richtlinien für
die Behandlung «nachrichtenloser» Vermögen beschlossen. Als wichtigstes
Instrument wurde eine zentrale Anlaufstelle für Nachforschungen geschaffen, welcher
die Banken auf Anfrage Auskunft geben müssen. Die Banken wurden zudem verpflichtet,
diejenigen Vermögen (Konti, Depots und Safes) zu kennzeichnen und zu sperren, bei
denen sie seit zehn Jahren keine Nachrichten von den Eigentümern erhalten haben;
eine Meldepflicht besteht aber weiterhin nicht. Während der Bundesrat bei der
Behandlung der Motion Plattner dafür plädierte, zuerst einmal die Auswirkungen dieser
Standesregeln abzuwarten, kritisierte Plattner das Fehlen einer Meldepflicht sowie den
Nichteinbezug von anderen Vermögensverwaltern und beharrte auf seiner Motion.
Diese wurde vom Ständerat mit 6:4 Stimmen abgelehnt. 15

MOTION
DATUM: 09.10.1995
HANS HIRTER

Der Nationalrat verabschiedete den Bundesbeschluss in der Herbstsession ohne
Gegenstimme. Von allen Fraktionen wurde die Notwendigkeit einer lückenlosen
Aufklärung der Vergangenheit betont. Eine solche liege – namentlich nach den zum Teil
sehr undifferenzierten Anschuldigungen aus den USA und Grossbritannien – sowohl im
Interesse des Landes als auch der Banken und der übrigen Wirtschaft. Während
Rechsteiner (SG) als Sprecher der SP–Fraktion den Druck aus dem Ausland vorbehaltlos
begrüsste, machte der Sprecher der FDP (Suter, BE), darauf aufmerksam, dass dahinter
auch ganz konkrete Wirtschaftsinteressen des New Yorker bzw. Londoner Finanzplatzes
gegen die im Rahmen der Globalisierung verstärkte Konkurrenz aus der Schweiz stecken
dürften. Diese Kontroverse tauchte auch in den Fraktionserklärungen vor der
Schlussabstimmung noch einmal auf, als Rechsteiner diesen Beschluss als Startpunkt
für eine Debatte über den aktuellen Finanzplatz Schweiz bezeichnete. Dieser Verweis
der SP auf Gegenwartsprobleme wurde – mit Hinweis auf den Streit um die Vermögen
des philippinischen Ex–Staatschefs Marcos und des zairischen Präsidenten Mobutu –
übrigens auch in der Eintretensdebatte im Ständerat von Plattner (sp, BS) und den CVP-

ANDERES
DATUM: 13.12.1996
HANS HIRTER
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Vertretern Schmid (AI) und Frick (SZ) gemacht. Nationalrat Ziegler (sp, GE) reichte
unmittelbar nach der Debatte eine Motion für die Aufhebung der staatlich
sanktionierten Verschwiegenheitspflicht der Bankangestellten (sogenanntes
Bankgeheimnis) ein. 16

Am 18. März debattierte der Nationalrat über die nachrichtenlosen Guthaben. Anlass
dazu bot eine Reihe von parlamentarischen Vorstössen. Mit einem vom Nationalrat
überwiesenen Postulat verlangte die Freisinnige Nabholz (ZH) gesetzgeberische
Massnahmen, um in Zukunft zu verhindern, dass nachrichtenlose Konten während
Jahrzehnten bei den Banken bleiben. Gemäss Nabholz könnte nach dem Beispiel
anderer Länder nach einer bestimmten Frist eine Übergabe der Vermögen und der
dazugehörenden Akten an den Staat vorgeschrieben werden. Ansprüche wären dann
nicht mehr an die Banken, sondern an den Staat zu richten. Die zuständige Bundesstelle
hätte nach Berechtigten zu suchen, und nach einer festgelegten Zeitspanne würden die
nicht eingeforderten Vermögen an den Staat fallen. Der Ständerat überwies ebenfalls in
der Frühlingssession eine Motion Plattner (Mo. 96.3610) (sp, BS) mit ähnlichem Inhalt
wie das Postulat Nabholz (Po. 96.3574), welche dann auch im Nationalrat Zustimmung
fand. Der Unterschied zum Postulat Nabholz besteht darin, dass erstens die Motion
nicht nur Bankeinlagen, sondern auch bei anderen Treuhändern deponierte Vermögen
betrifft, und zweitens diese nicht an eine Bundesstelle abgeliefert, sondern dort nur
gemeldet werden sollen. Etwas weniger weit ging Rechsteiner (sp, SG), der mit einer von
beiden Räten überwiesenen Motion lediglich eine Meldepflicht für während einer
längeren Zeit nachrichtenlos gebliebene Guthaben einführen wollte, ohne den Staat
aber zu Nachforschungen zu verpflichten. Bundesrat Villiger kündigte im Herbst vor
dem Ständerat an, dass der Bundesrat das EJPD beauftragt habe, eine Gesetzesvorlage
zu erarbeiten. In einer später eingereichten und in der Herbstsession vom Nationalrat
überwiesenen Motion forderte Rechsteiner den Bundesrat in allgemeiner Form auf,
neue Rechtsgrundlagen für die Behandlung nachrichtenloser Vermögenswerte
vorzuschlagen. 17

MOTION
DATUM: 09.12.1997
HANS HIRTER

Öffentliche Finanzen

Direkte Steuern

Zwei gleichlautende Motionen Hubacher (sp, BS) (Mo. 94.3258) und Plattner (sp, BS)
(Mo. 94.3270), die Massnahmen forderten, um den heutigen Steuerstatus der
Steuerbefreiung der Seeleute in der Schweizer Hochseeschiffahrt aufrechtzuerhalten,
wurden überwiesen. Die Motionäre wehrten sich dagegen, dass ab 1995 im Rahmen der
Steuerharmonisierung eine Quellensteuer für die rund 350 meist ausländischen
Seeleute auf schweizerischen Hochseeschiffen eingeführt werden soll.

MOTION
DATUM: 31.12.1994
EVA MÜLLER

Der Ständerat zog in der Sommersession die Notbremse. Oppositionslos trat er zwar
auf die Vorlage ein, in der Detailberatung kritisierte aber insbesondere Plattner (sp, BS)
die vom Nationalrat eingeführte Asymmetrie bei der Holdingbesteuerung und
bezeichnete die Reformwirkungen als «Selbstbedienungsladen ohne Kasse». Die vom
Nationalrat beschlossenen neuen Steuerfreiheiten würden nicht dazu führen, dass
neue Holding-Gesellschaften in die Schweiz kämen, sondern, dass heute in der Schweiz
domizilierte Holding-Gesellschaften ihre Gewinne steuerfrei realisierten und ins noch
steuergünstigere Ausland transferierten. Die Beratungen im Nationalrat hätten gezeigt,
dass kaum jemand verstanden habe, um was es überhaupt geht. Gemperli (cvp, SG)
vertrat zusätzlich die Ansicht, dass die Auswirkungen der Reform auf KMU nicht
genügend abgeklärt worden seien. Der verunsicherte Rat stimmte schliesslich einem
Antrag Danioth (cvp, UR) auf Rückweisung an die Kommission zu. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.06.1997
EVA MÜLLER

In Ausführung dieser parlamentarischen Initiative Hegetschweiler unterbreitete die
WAK des NR dem Parlament Vorschläge, wie während der Bemessungsperiode beim
Übergang zur Gegenwartsbesteuerung neben den ausserordentlichen Erträgen neu
auch die ausserordentlichen Aufwendungen berücksichtigt werden können. Der
Grundsatz war in beiden Räten weitgehend unbestritten. Die Neuregelung betraf
namentlich ausserordentliche Kosten für den Liegenschaftsunterhalt,
Einkaufszahlungen in die Pensionskasse, Krankheits-, Unfall-, Invaliditäts-,

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 23.12.1998
URS BEER
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Weiterbildungs- und Umschulungskosten. Der Nationalrat als Erstrat entsprach in zwei
von drei Punkten den Vorschlägen des Bundesrates; nur in der Frage, ob die neue
Abzugsmöglichkeit nachträglich auch den Steuerpflichtigen im Kanton Basel-Stadt,
der schon 1995 zur Gegenwartsbesteuerung übergegangen war, gewährt werden sollten,
blieb er bei der Fassung seiner Kommission. Diese wollte den Basler Steuerpflichtigen
aus Gründen der Gleichberechtigung eine Revision der alten Veranlagung ermöglichen,
falls sie damit schlechter gestellt wären als mit dem neuen Jahressteuerverfahren. Der
Ständerat folgte hingegen der Argumentation des Bundesrates, wonach solche
Rückforderungen kompliziert und problematisch seien, und voraussichtlich nur von
einem kleinen Teil der Steuerzahler in Anspruch genommen würden. Schliesslich
verzichtete auch die grosse Kammer darauf, nachdem der Basler Standesvertreter
Plattner (sp) erklärt hatte, dass sein Kanton eine nachträgliche Revisionsmöglichkeit
nicht wünsche. Das Parlament verabschiedete eine entsprechende Änderung des DBG
mit 147:2 bzw. 43:0 Stimmen sowie die gleiche Änderung im StHG mit 142:1 bzw. 43:0
Stimmen. 19

Im Frühling schickte die WAK-SR zwei neue Varianten der Familienbesteuerung mit
unterschiedlichen Divisoren an die Kantone zur Vernehmlassung; diese fanden wenig
Anklang. Darauf schlug die WAK dem Ständerat die Einführung der
Individualbesteuerung vor. Mit 24:17 Stimmen hielt der Rat jedoch am Teilsplitting mit
Divisor 1,9 fest, das vom Bundesrat und vom Nationalrat favorisiert wird. In der
Detailberatung strich der Ständerat im Einklang mit der Kommission und dem
Bundesrat das vom Nationalrat eingeführte Wahlrecht (gemeinsame Veranlagung oder
Splitting) für Konkubinatspaare mit Kindern. Anschliessend stutzte er die vom
Nationalrat grosszügig genehmigten Abzüge zurück: Er setzte den
Betreuungskostenabzug auf 4000 Fr. fest, kürzte den Kinderabzug auf 9300 Fr. und
strich den Ausbildungsbeitrag für Jugendliche. Beim Bundesgesetz über die
Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden stimmte er mit 25:18
Stimmen einem Antrag Plattner (sp, BS) zu, der die Kantone nicht dazu zwingt, zum
Teilsplitting überzugehen; damit können die Kantone zwar nicht die
Individualbesteuerung einführen, jedoch ihre Doppeltarife beibehalten. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.09.2002
MAGDALENA BERNATH

Indirekte Steuern

Bereits in der Herbstsession stimmte der Nationalrat der Vorlage zu. Dabei setzte sich
die bürgerliche Mehrheit gegen die SP und die GP durch, welche angesichts der
drohenden Löcher in der Bundeskasse grundsätzlich nicht bereit waren, einem Abbau
der Finanzmarktsteuern ohne vollständige Kompensationen durch neue Einnahmen
zuzustimmen. Kurz darauf verabschiedete auch der Ständerat die Revision mit 24 zu 4
Stimmen, ohne eine Kompensation der Ausfälle zuzulassen. Ein von der SP, der GP und
einem Teil des LdU unterstützter Antrag Salvioni (fdp, TI), das Inkrafttreten
aufzuschieben, bis neue Einnahmen gefunden seien, hatte keine Chance. Daraufhin
beschloss der Parteivorstand der SP, gemeinsam mit dem Schweizerischen
Gewerkschaftsbund das Referendum gegen diesen Abbau der Stempelsteuern zu
ergreifen. 21

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 04.10.1991
MATTHIAS RINDERKNECHT

Bei der Behandlung des Bundesgesetzes über die Stempelabgaben im Erstrat
beantragte CVP-Ständerat David (SG) namens der Kommission, nur ausländische
institutionelle Anleger von der Umsatzabgabe zu befreien. Inländische sollten dagegen
neu als Effektenhändler bezeichnet werden und der obligatorischen Umsatzabgabe
unterliegen, auch wenn sie ihre Geschäfte an ausländischen Börsen abwickeln. Die
Dringlichkeit wurde nicht in Frage gestellt. Im Gegensatz zur bundesrätlichen Lösung
würden die Mindereinnahmen folglich nur noch 218 Mio Fr. betragen. Leuenberger (sp,
SO) bezog die Opposition und stellte einen Nichteintretensantrag. Er vermisste
entsprechende Kompensationen. Sein Parteikollege Plattner (BS) dagegen unterstützte
den Kommissionsantrag, weil er den Verlust von Arbeitsplätzen befürchtete. Ein Antrag
des Aargauers Reimann (svp) verlangte den Einbezug inländischer Vorsorger und
Sozialversicherer. Schweiger (fdp, ZG) schliesslich plädierte für die bundesrätliche
Vorlage. Das Plenum entsprach dem Kommissionsbeschluss.

Im Nationalrat fand die ständerätliche Variante allerdings nur bei einer Minderheit der
vorberatenden Kommission Gehör. Rennwald (sp, JU) bemängelte die fehlende
Kompensation und beantragte die Rückweisung. Die grüne Fraktion stellte Antrag auf

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.12.2000
DANIEL BRÄNDLI
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Nichteintreten. Das drohende Loch in der Bundeskasse hätten wieder einmal die
einfachen Steuerzahler zu begleichen. Fässler (sp, SG) argumentierte, die drohende
Abwanderung mache allein die Streichung der Stempelsteuer für inländische Anleger
notwendig. Finanzanalyst Kaufmann (svp, ZH) sprach sich für eine Globallösung aus, bei
der alle institutionellen Anleger berücksichtigt werden. Die Mehrheit der Kommission –
vertreten durch Blocher (svp, ZH) und Favre (fdp, VD) – favorisierte dagegen den
ursprünglichen Vorschlag des Bundesrates und der Rat entsprach diesem Antrag mit 94
zu 90 Stimmen. Der Ständerat hielt jedoch an seinem Beschluss fest und konnte den
Nationalrat in der zweiten Lesung umstimmen. Beide Räte stimmten in der
Wintersession auch der dringlichen Inkraftsetzung zu. 22

Finanzplan und Sanierungsmassnahmen

Im Frühling behandelte der Ständerat als Erstrat den Bundesbeschuss zur
Schuldenbremse und die damit verbundene Revision des Finanzhaushaltsgesetzes. In
der Eintretensdebatte betonte Kommissionssprecher Inderkum (cvp, UR) die
Notwendigkeit des Instruments und beantragte dem Rat, dass ordentliche
Einnahmenüberschüsse explizit auch für die Schuldentilgung eingesetzt werden
können. Obschon er der Idee einer Schuldenbremse an sich positiv gegenüberstehe,
verlangte der Basler Sozialdemokrat Plattner Rückweisung an die Kommission, weil
unklar sei, wie sich das Instrument in einer Rezession auswirke, wie es die
Beschäftigungslage, die Volkswirtschaft, die soziale Wohlfahrt oder den Finanzausgleich
beeinflusse. Er erhielt Sukkurs vom Freisinnigen Marty (TI), der sich dagegen wehrte,
politische Entscheide an die Technokratie zu delegieren; dies käme einem Harakiri des
Parlaments gleich. Der Ständerat lehnte den Rückweisungsantrag Plattner mit 30:3
Stimmen ab. In der Detailberatung folgte die Kammer dem Kommissionsvorschlag. Eine
von der Staatspolitischen Kommission unterstützte Minderheit sprach sich gegen die im
Finanzhaushaltsgesetz vorgesehene Möglichkeit des Bundesrates aus, die Sparvorhaben
bestimmen zu können. Dies verstosse gegen das Prinzip der Gewaltenteilung. Der
Ständerat hielt jedoch mit 22:15 Stimmen an dieser Bestimmung fest. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.03.2001
MAGDALENA BERNATH

Voranschlag

Ende August präsentierte Finanzminister Villiger den Voranschlag für das Jahr 2002,
welcher von einem Einnahmenüberschuss von 356 Mio Fr. ausging. Dies sei zwar
erfreulich, doch reiche der Betrag nicht aus, um den Anforderungen einer nachhaltigen
Haushaltspolitik gerecht zu werden. Die Swissair-Krise im Herbst führte dazu, dass das
vom Parlament im Dezember verabschiedete Budget 2002 bei veranschlagten Ausgaben
von 51'249 Mio Fr. und Einnahmen von 50'955 Mio Fr. einen Ausgabenüberschuss von
294 Mio Fr. vorsah. Damit überschritten die veranschlagten Ausgaben erstmals die 50-
Mia-Grenze und übertrafen das Budget des Vorjahres um 2,3 Mia Fr. oder 4,8%. Am
meisten zusätzliche Mittel benötigte der Verkehr mit rund 1,3 Mia Fr. oder 18,6% mehr
als im Vorjahr, wobei vor allem die Bewältigung der Swissair-Krise zu Buche schlug. Der
Bereich Finanzen und Steuern wies ebenfalls ein überdurchschnittliches
Ausgabenwachstum auf (+550 Mio), da für den Schuldendienst und die Anteile Dritter
an den Bundeseinnahmen mehr Geld zur Verfügung stehen musste. Entlastungen
ergaben sich hingegen bei der sozialen Wohlfahrt (-67 Mio). Bei den Einnahmen ging der
Voranschlag von einem Zuwachs von rund 2 Mia Fr. oder 4,2% aus. Mehreinnahmen
sollten vor allem die Mehrwertsteuer, die direkte Bundessteuer und die
Verrechnungssteuer einbringen (total +2,5 Mia). Bei den Vermögenserträgen und den
Einfuhrzöllen sei jedoch mit weniger Einnahmen zu rechnen. 

Am umstrittensten waren in den Parlamentsdebatten neben den Kürzungen beim VBS
vor allem die Investitionskredite für die SBB und die Beitragserhöhungen für die
Filmförderung und für die Schweizer Schulen im Ausland: Mit Einverständnis des
Bundesrates erhöhte der Ständerat den Kredit an die kantonalen Hochschulen um 32
Mio Fr. und stockte, diesmal gegen den Willen der Regierung, den Zahlungsrahmen für
die Universitätsförderung 2001-2003 um 101,2 Mio Fr. auf – Plattner (sp, BS) hatte eine
noch höheren Betrag verlangt. Ausserdem machte die kleine Kammer die vom
Bundesrat beschlossenen Kürzungen der Infrastrukturbeiträge an die SBB von 42 Mio
Fr. rückgängig. Ohne Auswirkungen auf den Haushalt blieb die Erhöhung der vom
Bundesrat beantragten Beihilfen für die Milchwirtschaft um 20 Mio Fr. zulasten von
Investitionsgütern und Betriebshilfen. Diskussionslos kürzte der Ständerat schliesslich
das Budget des Finanzdepartements um 150 Mio Fr.; aufgrund der tieferen Teuerung sei
mit einer geringeren Zunahme der Lohnausgaben zu rechnen.  

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2001
MAGDALENA BERNATH
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Im Nationalrat verlangte Müller (fdp, ZH) namens der Finanzdelegation, dass der
Bundesrat die nötigen Kreditvorlagen für die Expo rechtzeitig dem Parlament
unterbreite. Die Finanzdelegation sei nicht bereit, diese Kredite im Schnellverfahren am
Parlament vorbeizuschleusen. Namens der SVP-Fraktion beantragte Zuppiger (ZH)
Rückweisung des Budgets an den Bundesrat mit dem Auftrag, die Ausgaben um 800 Mio
Fr. zu reduzieren. Rechsteiner (sp, BS) wollte den Voranschlag ebenfalls zurückweisen:
Die Verteidigungsmassnahmen seien zu kürzen und auf die neue Bedrohungslage nach
den Terroranschlägen vom 11. September in den USA auszurichten. Beide Anträge
wurden verworfen. Im Einklang mit dem Bundesrat und der Finanzkommission lehnte
der Nationalrat alle Aufstockungsanträge von Seiten der SP und der Grünen bei der
Entwicklungszusammenarbeit ab, ebenso eine Erhöhung des Kredits für Massnahmen
zur Integration von Ausländerinnen und Ausländern. Keine Chancen hatten auch die
Kürzungsanträge der SVP im Flüchtlingsbereich und beim Bundespersonal sowie die
Forderung, Aufstockungen beim Budget von „Präsenz Schweiz“ wieder rückgängig zu
machen. Bei der Presseförderung folgte der Rat der Kommissionsminderheit und
verzichtete auf eine Kürzung von 30 Mio Fr. für die Verbilligung der Posttaxen für
Zeitungen. Auch die Personalbezüge des UVEK-Generalsekretariats blieben
unangetastet. Gegen den Willen des Bundesrates stockte der Rat die Mittel zur
Förderung erneuerbarer Energien um 4 Mio Fr. auf. Ausserdem gewährte er 200'000
Fr. für die Durchführung des europäischen Jugendfestivals und zusätzliche 4,3 Mio Fr.
für die Schweizer Schulen im Ausland bzw. 3,5 Mio Fr. für die Filmförderung. Der
parteiübergreifende Antrag, die Bundesbeiträge an die Universitäten zusätzlich zu
erhöhen, wurde hingegen abgelehnt, die vom Ständerat gewährten Erhöhungen jedoch
gebilligt. Auch bei den Beihilfen für die Milchwirtschaft und bei der Erhöhung des
Nationalstrassenbudgets um 88 Mio Fr. schloss sich die grosse Kammer dem Ständerat
an, beim Bahnverkehr machte er aber die von der kleinen Kammer vorgenommene
Aufstockung wieder rückgängig. 

Nach und nach einigten sich die Räte schliesslich im Einklang mit dem Bundesrat auf
Kürzungen beim VBS von 37 Mio Fr., beschlossen, die Kredite für die Schweizer Schulen
um 2 Mio Fr. und für die Filmförderung um 1,75 Mio Fr. aufzustocken und die vom
Bundesrat bei der SBB gestrichenen Investitionen von 42 Mio Fr. rückgängig zu machen.
Im zweiten Anlauf stimmte der Nationalrat auch einem Verpflichtungskredit des VBS zur
Materialbeschaffung bei, der das Quorum der Ausgabenbremse zunächst nicht erreicht
hatte, da SVP, Grüne und Teile der SP ihm die Unterstützung versagt hatten. 24

Infrastruktur und Lebensraum

Energie

Kernenergie

Le Conseil national a transformé en postulat une motion Stump (ps, AG) ayant trait au
scandale des fuites radioactives. La motionnaire a demandé une interdiction de tout
transport de déchets nucléaires à retraiter, l'arrêt immédiat de tout retraitement, la
suspension des contrats en cours, la réorganisation totale des autorités de surveillance
et la création d'une autorité de contrôle et de vérification indépendante des autorités
délivrant les autorisations. Le Conseil fédéral a répété qu'aucune autorisation ne serait
délivrée avant une clarification des causes de la contamination et avant la mise en place
de mesures adéquates afin de supprimer tout risque. L'exécutif a rappelé que la
question du retraitement des déchets radioactifs sera abordée prioritairement lors de
la révision de la loi sur l'énergie atomique, un abandon du retraitement est envisagé
ainsi qu'un stockage définitif des déchets. Il a rappelé que le DETEC avait déjà entrepris
la mise en place d'une agence nationale de sécurité avant les événements en question.
Cette agence regroupera les organes fédéraux de surveillance et sera indépendante des
autorités délivrant les autorisations. Une interpellation urgente Plattner (ps, BS) (Ip.
98.3222) a également été formulée à ce sujet au Conseil des Etats. 25
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Verkehr und Kommunikation

Verkehrspolitik

Pour sa part, le Conseil des Etats a transmis le postulat Cavelty (pdc, GR; Po.  92.3251)
qui demande d'étudier et de promouvoir de nouveaux systèmes de trafic combiné
rail/route tout en assurant une harmonisation technique au niveau européen. Il a fait
de même avec les postulats Bloetzer (pdc, VS; Po. 92.3397) et Plattner (ps, BS; Po.
92.3412). Le premier envisage une réduction des tarifs en vigueur en matière de
ferroutage, quitte à ce que les frais ainsi engendrés soient financés par le biais de la
vignette autoroutière. Le second entend appliquer une politique similaire en ce qui
concerne le trafic combiné navigation rhénane et train. 26

POSTULAT
DATUM: 01.12.1992
SERGE TERRIBILINI

Eisenbahn

Les résultats d'une étude de faisabilité concernant Swissmétro ont été présentés.
Swissmétro consiste en des tunnels de 4,5 mètres de large à 40 mètre sous terre, dans
lesquels des rames en sustentation magnétique pourraient transporter 850 passagers à
une vitesse de 500 km/h. Il ressort de cette étude que le projet serait réalisable
rapidement (15 ans), aurait de faibles coûts d'exploitation, connaîtrait peu d'usure de
matériel, aurait une sécurité élevée, serait un mode de transport écologique et serait
économiquement avantageux pour la Suisse. Le coût du tronçon Genève-Saint-Gall a
été estimé à CHF 11 milliards, celui du réseau complet (Bâle-Bellinzone en plus) à CHF
25 milliards. Une société anonyme, sous la présidence du conseiller aux Etats Salvioni
(prd, TI) a été créée dans le but de développer cette technologie et d'obtenir une
concession. (Voir aussi ici.) 27

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 16.12.1991
SERGE TERRIBILINI

Raumplanung und Wohnungswesen

Mietwesen

Mehrere Vorstösse befassten sich mit längerfristigen Massnahmen im
Hypothekarbereich. Als Postulate wurden auf Antrag des Bundesrates überwiesen: die
Motion Reimann (sp, BE) (Mo  90.778) für eine langfristige und damit stabilere
Finanzierung von Hypotheken (z.B. über Obligationen), die thematisch ähnlich
gerichteten Vorstösse Jaegers (ldu, SG) (Po 90.789) hinsichtlich der
Wohnbaufinanzierung über handelbare, grundpfandrechtlich gesicherte Wertpapiere
mit festem Zinssatz sowie Schüles (fdp, SH) (Mo 90.864) zur Schaffung gesetzlicher
Grundlagen zur Errichtung eines Marktes für Hypothekaranlagen, die Motion Meizoz (sp,
VD) (Mo 90.762) für eine Abkoppelung der Mietzinsen von den Hypothekarzinsen sowie
ein Postulat Salvioni (fdp, TI) (Po  90.761). 28

MOTION
DATUM: 21.03.1991
DIRK STROHMANN

Bodenrecht

Als erster stimmte der Nationalrat zu Beginn der Wintersession dem Vorschlag des
Bundesrats zu.Der Antrag auf völlige Aufhebung der Sperrfrist scheiterte, freilich nur
knapp, mit 99 gegen 90 Stimmen. Genau dafür sprach sich jedoch unterdessen der
Ständerat – auf Antrag seiner Kommission – aus, indem er den betreffenden
Bundesbeschluss deutlich mit 27 gegen elf Stimmen aufhob. Das Gesuch auf
Abschaffung auch des Beschlusses über die Pfandbelastungsgrenze wurde nach einer
engagierten Intervention Bundesrat Kollers zwar wieder zurückgezogen, doch kündigte
der Antragsteller Salvioni (fdp, TI) die Einreichung einer entsprechenden Motion an. 29
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Wohnungsbau und -eigentum

In der Herbstsession lehnte der Ständerat einen Systemwechsel bei der
Wohneigentumsbesteuerung ab und schuf damit eine gewichtige Differenz zum
Nationalrat. In der Eintretensdebatte beantragte Kommissionssprecher Schiesser (fdp,
GL), die Eigenmietwertbesteuerung nicht abzuschaffen und damit auf einen
Systemwechsel zu verzichten. Stattdessen solle die Eigenmietwertbesteuerung im
Rahmen der geltenden Ordnung optimiert werden. Konkret beantragte er eine
Reduktion des Eigenmietwerts auf 60% des Marktwerts, eine griffige Härtefallregelung
und die Einführung eines Bausparmodells. Der vom Nationalrat im Vorjahr beschlossene
Systemwechsel löse zwar das Problem der gerechten Festlegung des Eigenmietwerts,
und das Schuldenmachen werde nicht mehr belohnt, doch erfordere er für
Ersterwerber Abfederungen, die vermutlich mehr kosteten, als vom Bundesrat
veranschlagt. Deshalb sei die geltende Ordnung mit der Möglichkeit des unbegrenzten
Abzugs der Schuldzinsen und der Unterhaltskosten einem Systemwechsel vorzuziehen.
Leuenberger (sp, SO) plädierte für Nichteintreten, da die zusätzlichen
Steuererleichterungen – nach den Entlastungen bei der Familienbesteuerung – für den
Bund nicht finanzierbar seien. Namens der CVP-Fraktion forderte David (cvp, SG)
sowohl eine steuerliche Entlastung der Familien als auch eine Entlastung des
Wohneigentums und damit einen Systemwechsel. Bundesrat Villiger hielt einen
Systemwechsel nicht für zwingend, doch sei das heutige System nicht gerecht, weil es
Begüterte, wenn sie die Abzugsmöglichkeiten geschickt nutzten, deutlich bevorzuge.
Der Rat trat auf die Vorlage ein und lehnte mit 23:13 Stimmen den Antrag David und
damit den Systemwechsel ab. In der Detailberatung folgte die kleine Kammer
grossmehrheitlich den Anträgen ihrer WAK: Sie beschloss eine Reduktion des
Eigenmietwerts auf 60% des Marktmietwerts und lehnte einen Antrag Plattner (sp, BS)
und die Empfehlung des Bundesrats, der nur auf zwei Drittel des Marktwerts
hinuntergehen wollte, ab. Anschliessend setzte sich eine Minderheit Dettling (fdp, SZ)
durch, die in Härtefällen den Eigenmietwert bis zur Hälfte herabsetzen wollte – die
Kommissionsmehrheit hatte nur bis zu zwei Drittel zugestehen wollen. Die maximale
Höhe der abziehbaren Schuldzinsen wurde unverändert aus der alten Regelung
übernommen (Vermögensertrag plus CHF 50'000). Beim Bausparen folgte die kleine
Kammer dem Vorschlag des Bundesrats und lehnte das basellandschaftliche Modell, das
der Nationalrat favorisiert hatte, ab. Zusätzlich wurde die Behandlungsfrist der
Parlamentarischen Initiativen Bisig (99.413), Büttiker (99.412) und Maissen (98.458) um
zwei Jahre verlängert. In der Wintersession hielt der Nationalrat auf Antrag seiner
Kommission gegen die Stimmen der FDP und der SVP an der Abschaffung der
Eigenmietwertbesteuerung fest. Gegen die Stimmen der Grünen und der SP bekräftigte
er auch seinen Entscheid für das basellandschaftliche Modell des Bausparens. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.2002
MAGDALENA BERNATH

Umweltschutz

Naturgefahren

Le Conseil des Etats a transmis un postulat Plattner (ps, BS) priant le gouvernement de
déterminer les risques liés aux inondations provoquées par des éboulements et de
présenter un rapport au parlement sur cette question. Plus concrètement, le
motionnaire attend du Conseil fédéral qu'il établisse un cadastre des zones à risques et
qu'il mène une discussion approfondie sur le danger de voir s'aggraver les effets des
lames de fond provoquées par les éboulements dans les lacs de retenue. Des
propositions devant déboucher sur l'élaboration de mesures propres à lutter contre de
tels risques ont également été souhaitées. 31
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Allgemeiner Umweltschutz

Le Conseil des Etats a transmis un postulat Plattner (ps, BS) invitant le Conseil fédéral à
présenter au parlement une évaluation des instruments d'économie de marché
internationaux (application conjointe, mécanisme pour un développement propre et
échange de droits d'émission), tels qu'ils figurent dans le Protocole additionnel de
Kyoto signé par la Suisse. Le rapport devra présenter ces instruments, leur mode de
fonctionnement, leur potentiel relatif à la protection du climat et au développement
durable et la possibilité de les utiliser pour remplir les engagements de la Suisse en
matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Le rapport évaluera
également la possibilité d'intégrer ces instruments dans la politique suisse en matière
d'énergie et définira les conséquences de leur utilisation sur l'économie nationale.
Finalement, la répartition des compétences entre l'OFEFP, l'OFEN, l'OFAEE et la DDC,
dans le débat national et international sur ces instruments, devra être examinée. 32

POSTULAT
DATUM: 06.10.1998
LAURE DUPRAZ

Sozialpolitik

Gesundheit, Sozialhilfe, Sport

Gesundheitspolitik

Im Ständerat setzten sich die bürgerlichen Vertreter gegen Bundes- und Nationalrat
durch. Die Mehrheit des Rates sah den (durchaus nicht geleugneten) Risiken mit einer
streng kontrollierten Bewilligungspflicht genügend Rechnung getragen und brachte
vor, die Forschung würde durch ein Verbot zu sehr behindert und abgeschreckt. Es sei
besser, die Forschungsaktivität unter selber definierten Bedingungen steuern zu
können und im eigenen Lande zu behalten, als mit rigorosen Vorschriften eine
Auslagerung zu provozieren, sagte etwa Schiesser (fdp, GL). Für Simmen (cvp, SO)
machte es zudem keinen Sinn, zwischen Organen einerseits und Zellen und Geweben
andererseits Hierarchien zu schaffen, da in allen Fällen ein Abstossungs- und
Infektionsrikio bestehe.

Den freisinnigen Argumenten widersprach Bundespräsidentin Dreifuss: Die Schweiz sei
das erste Land, welches eine Gesetzgebung für die Xenotransplantation einführe,
weshalb sie Signalfunktion habe und ihre Verantwortung wahrnehmen müsse. Der
Bundesrat bewege sich mit seiner Variante auf der gleichen Linie wie die WHO und die
OECD. Zudem werde die Forschung keineswegs verhindert, da der bundes- und
nationalrätliche Vorschlag klinische Versuche selbst mit Organen ja zulasse. Eine
grundsätzliche Bewilligung sei aber angesichts der Gefahr der Übertragung von
Krankheitserregern im jetzigen Zeitpunkt nicht zu verantworten. Diese Erklärung fand
aber genau so wenig Gehör wie jene des Basler SP-Standesvertreters Plattner, der
argumentierte, die Xenotransplantation sei noch weit davon entfernt, zum
Routineeingriff zu werden. Zurzeit bestehe ein faktisches Moratorium, welches aus der
Vernunft der Forscher und der Bevölkerung geboren sei. Deshalb verstehe er nicht,
warum ein massvolles Verbot nicht vorläufig in den Beschluss aufgenommen werden
könne. Zudem würde eine bedingte Zulassung den Empfehlungen des Europarates
widersprechen.

Der Rat beschloss mit 26 zu 7 Stimmen die von der Pharmaindustrie klar favorisierte
„Ja, aber“-Version und sprach sich mit 27 zu 8 Stimmen auch für die
Organübertragung als allgemeine therapeutische Massnahme aus. Nach dem Willen der
kleinen Kammer sollen alle Arten von Xenotransplantation grundsätzlich erlaubt sein,
jedoch einer strengen Bewilligungspflicht unterstellt werden. Die Transplantation von
tierischen Zellen, Geweben und ganzen Organen soll sowohl in klinischen Versuchen als
auch als Standardbehandlung zugelassen werden. Für den klinischen Versuch besteht
die Auflage, dass ein Infektionsrisiko für die Bevölkerung mit hoher Wahrscheinlichkeit
nicht eintreten kann. Für die Standardbehandlung muss dieses Risiko nach Stand von
Wissenschaft und Technik ganz ausgeschlossen sein. Zudem muss ein therapeutischer
Nutzen erwartet (klinische Versuche) oder nachgewiesen sein (Standardbehandlung). 33
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Medizinische Forschung

Ebenfalls eine einschränkende Präzisierung des Verfassungsartikels strebt eine
Volksinitiative gegen Retortenzeugung und Samenspende an. Dieses Volksbegehren
«zum Schutz des Menschen vor Manipulationen in der Fortpflanzungstechnologie»
(«Initiative für menschenwürdige Fortpflanzung») wird von einem überparteilichen
Komitee getragen, das vom Basler CVP-Politiker Guido Appius präsidiert wird, und
welchem neben Ständerat Plattner (sp, BS) und den Nationalräten Weder (Idu, BS) und
Zwygart (evp, BE) eine Reihe von Medizinern und Juristen angehört. Ermutigt wurde das
Komitee durch Volksentscheide gegen lvF und Samenspende Dritter in den Kantonen
Basel-Stadt und Glarus. 34

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 15.10.1992
MARIANNE BENTELI

Über 40 Persönlichkeiten aus Naturwissenschaft, Medizin, Ethik, Landwirtschaft und
Politik – unter ihnen die Ständerätinnen Beerli (fdp, BE) und Simmen (cvp, SO) sowie
Ständerat Plattner (sp, BS) – schlossen sich zum «forumGEN» zusammen. Das Forum
will sich an der öffentlichen Diskussion über die Bio- und Gentechnologie beteiligen
und wendet sich gegen ein entsprechendes Verbot in der Schweiz. 35

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 29.07.1996
MARIANNE BENTELI

Obgleich die “Genschutz-Initiative” ursprünglich in erster Linie den ausserhumanen
Bereich anvisierte, wurde sie doch vor allem von den Initiativ-Gegnern im Lauf des
Abstimmungskampfes immer weiter in den Bereich der menschlichen
Gesundheitsvorsorge und -wiedererhaltung abgedrängt. Als Hauptargument für die
Zulassung der Gentechnik in Forschung und Praxis wurden nun nicht mehr die
Argumente der Produktivitätssteigerung in der Landwirtschaft, sondern die möglichen
Fortschritte in der Medizin betont. Um die Brücken nach der Volksabstimmung
zwischen Befürwortern und Gegnern wieder zu schlagen, initiierte Ständerat Plattner
als Vertreter der SP und des Chemies-Standortes Basel-Stadt ohnehin ein “Mann
zwischen den Fronten”  den “Dialog zur Gendiagnostik” zwischen Laien und Fachleuten.
17 Organisationen aus den Bereichen Medizin, Wissenschaft, Patienten- und
Konsumentenschutz, Versicherung und Recht übernahmen die Trägerschaft und die
Finanzierung der Organisation.
In der Wintersession reichte Ständerat Plattner eine Motion ein, welche den Bundesrat
beauftragen will, bis 2002 dem Parlament ein Bundesgesetz über die medizinische
Forschung an Menschen vorzulgen 36

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 01.07.1998
MARIANNE BENTELI

Mit Einverständnis des Bundesrates überwies der Ständerat in der Frühjahrssession
eine Motion Plattner (sp, BS), welche die Landesregierung beauftragt, bis Ende 2001 ein
eigentliches Bundesgesetz über die medizinische Forschung am Menschen in die
Vernehmlassung zu geben. In diesem Gesetz sollen die ethischen und rechtlichen
Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die in diesem Gebiet befolgt
werden müssen, damit einerseits der Schutz der Menschenrechte in möglichst hohem
Masse gewährleistet ist und andererseits eine sinnvolle medizinische Forschung am
Menschen nicht verhindert wird. 37

MOTION
DATUM: 16.03.1999
MARIANNE BENTELI

Am 12. März gelangte die 1994 eingereichte Volksinitiative „für eine menschenwürdige
Fortpflanzung“ zur Abstimmung. Obgleich das Parlament im Sinn eines indirekten
Gegenvorschlags 1998 ein eigentliches Fortpflanzungsgesetz verabschiedet hatte,
welches dem Anliegen der Initianten weitgehend entgegen kam, konnten sich diese
doch nicht entscheiden, ihr Begehren zurückzuziehen. Zu wichtig war ihnen ihre
Forderung nach einem Verbot der In-vitro-Fertilisation und der Samenspende.

In den Wochen vor der Abstimmung bröckelte die ursprünglich recht breite, von
einzelnen Politikerinnen und Politikern von der CVP bis zur SP reichende Unterstützung
deutlich ab. Insbesondere distanzierten sich namhafte Initiantinnen und Initianten vom
Volksbegehren, so etwa Bundesrat Joseph Deiss, die Präsidentin der CVP-Frauen,
Brigitte Hauser, und der Basler SP-Ständerat Plattner; sie vertraten die Auffassung, der
1992 angenommene Verfassungsartikel und das neue Fortpflanzungsmedizingesetz von
1998 böten genügend Gewähr, um Missbräuche zu verhindern. Deutliche Worte fand
auch Bundesrätin Metzler: Die angestrebten Verbote gingen viel zu weit, denn der
Kinderwunsch unfruchtbarer Paare sei legitim und Ausdruck der persönlichen Freiheit
und des Rechts auf Selbstbestimmung; eine Annahme der Initiative würde lediglich zu
einem Fortpflanzungstourismus und letztlich zu einer Zweiklassenmedizin führen. Sie

VOLKSINITIATIVE
DATUM: 12.03.2000
MARIANNE BENTELI
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verwies auf den geltenden Verfassungsartikel und das Gesetz, welche unter anderem
die Leihmutterschaft, das Klonen sowie die Embryonen- und die Eispende verbietet.
Damit habe die Schweiz weltweit die strengsten Regelungen in diesem Bereich. Sukkurs
erhielt die Initiative schliesslich nur noch von den rechtskonservativen Parteien EDU
und SD. Die Grünen und die EVP zeigten sich gespalten. Alle anderen Parteien und die
massgebenden Verbände gaben geschlossen die Nein-Parole aus

Bei dieser Ausgangslage war es keine Überraschung, dass die Initiative mit 71,9% Nein-
Stimmen klar verworfen wurde. Am deutlichsten war die Ablehnung in den Kantonen
Waadt und Genf (mit je 84,8%), gefolgt von Jura (80,7%), Neuenburg (80,1%), Wallis
(79,2%), Freiburg (78,5%) und Nidwalden (75,6%). Am ehesten fand die Initiative
Unterstützung in den Kantonen Obwalden, Basel-Stadt und Tessin, wo aber ebenfalls
Nein-Mehrheiten von über 60% erreicht wurden 

Abstimmung vom 12. März 2000

Beteiligung: 42,2%
Ja: 539 795 (28,2%) / 0 Stände
Nein: 1 371 372 (71,8%) / 20 6/2 Stände

Parolen:
– Ja: SD (1*), EDU.
– Nein: FDP, CVP, SP (1*), SVP (2*), LP, EVP (5*), CSP, PdA, FP; Economiesuisse, Schweiz.
Evang. Kirchenbund.
Stimmfreigabe: GP (4*), Lega; Schweiz. Bischofskonferenz.
* In Klammer Anzahl abweichender Kantonalsektionen 

Die Vox-Analyse dieses Urnengangs zeigte, dass die Ablehnung in der bürgerlichen Mitte
am stärksten war, während sich sowohl im rot-grünen als auch im rechtskonservativen
Lager bis zu 15 Prozentpunkte mehr Ja-Stimmen ausmachen liessen. Bei den
soziodemographischen Merkmalen bestanden praktisch keine signifikanten
Zusammenhänge mit dem Stimmentscheid. Keinen Einfluss auf das
Abstimmungsverhalten hatte insbesondere die Konfession. (Die Medien hatten am Tag
nach der Abstimmung angesichts der Resultate in den vorwiegend katholischen
Kantonen noch einen Zusammenhang mit der Konfession vermutet.) 38

Gleich wie der Ständerat im Vorjahr und in Übereinstimmung mit dem Bundesrat
überwies der Nationalrat eine Motion Plattner (sp, BS), welche ein Bundesgesetz für
medizinische Forschung am Menschen verlangt. In dem Gesetz sollen die ethischen
und rechtlichen Grundsätze und Schranken festgeschrieben werden, die zu befolgen
sind, um in möglichst hohem Mass den Schutz der Menschenrechte zu gewährleisten,
ohne deswegen eine sinnvolle medizinische Forschung am Menschen zu verhindern. 39

MOTION
DATUM: 21.03.2000
MARIANNE BENTELI

1999/2000 war der Bundesrat mit einer von beiden Kammern überwiesenen Motion
Plattner (sp, BS) verpflichtet worden, ein Rahmengesetz über die medizinische
Forschung am Menschen vorzulegen. Als Reaktion auf die Kontroverse um das Genfer
Gesuch beschloss er, die Regelung der Forschung an menschlichen Embryonen in
einem eigenen Bundesgesetz vorzuziehen und dieses später in das Gesetz über die
Forschung am Menschen zu integrieren. Das Vorgehen des SNF bezeichnete das EDI als
„legal“, da es keine klare Regelung für den Import von Stammzellen gebe. Die Parteien
hielten sich in dieser Frage relativ bedeckt. SVP und FDP erklärten, sich noch kaum mit
der Materie beschäftigt zu haben; die FDP begrüsste allerdings den Entscheid des
Nationalfonds. Die SP gründete eine Fachkommission, fasste aber keine Beschlüsse. Für
die CVP verlangte Nationalrätin Dormann (LU) ein vorläufiges Verbot der
verbrauchenden Forschung und strenge Regelungen für den Import embryonaler
Stammzellen. Die GP sprach sich für ein umfassendes Verbot aus. Der Nationalrat wollte
sich ebenfalls nicht festlegen und lehnte eine Parlamentarische Initiative Schmied (svp,
BE) (Pa. Iv. 00.406) ab, die ein absolutes Verbot der Embryonenforschung verlangte 40

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.11.2001
MARIANNE BENTELI
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Suchtmittel

Diese Argumente stiessen hingegen im Ständerat auf offene Ohren: Er lehnte die
Initiativen zwar gleichermassen ab, nahm aber mit 32:5 Stimmen einen von seiner
Kommission ausgearbeiteten Gegenvorschlag zu "Jugend ohne Drogen" an. Demnach
sollte in der Verfassung das Ziel der drogenfreien Gesellschaft explizit verankert
werden. Der Ständerat übernahm dabei grosso modo den Vorschlag der CVP, der auch
von der gesamten "Parlamentariergruppe Drogenpolitik" unterstützt wurde. Die
Verschreibung von Drogen sollte unter der Bedingung der medizinischen Anwendung
weiter möglich sein. Für den Gegenvorschlag machten sich vor allem die CVP-
Ständeräte Cottier (FR), Danioth (UR) und Frick (SZ) stark. Zusammen mit den SP-
Abgeordneten Plattner (BS) und Gentil (JU) sowie Dick Marty (fdp, TI) bot Bundesrätin
Dreifuss dem Gegenvorschlag vergebens die Stirn. Das Argument, dass juristisch keine
Notwendigkeit für einen neuen Verfassungsartikel zur Drogenpolitik bestehe, wog im
Rat weniger schwer als die mehrfach vorgebrachte Warnung davor, der Initiative
"Jugend ohne Drogen" in der Abstimmung mit leeren Händen gegenüber zu treten. 41

DIREKTER GEGENVORSCHLAG ZU
VOLKSINITIATIVE
DATUM: 17.09.1996
MARIANNE BENTELI

Sozialversicherungen

Krankenversicherung

Vom Ständerat wurde bedeutend mehr Widerstand erwartet, da hier die Opposition
der Kantone, die eine Verlagerung der Kosten zu ihren Ungunsten befürchteten, mehr
ins Gewicht fallen würde. Und tatsächlich fiel das Verdikt der kleinen Kammer eindeutig
aus. Während sie den Massnahmen gegen die Entsolidarisierung und den
Bundessubventionen deutlich zustimmte, lehnte sie die Plafonierung der Preise, Tarife
und Prämien ebenso klar ab. Die Plafonierung wurde mit 35:6 Stimmen abgelehnt: dafür
stimmten nur Onken (TG) und Piller (FR) von der SP, Delalay (VS) und Roth (JU) von der
CVP sowie Salvioni (TI) und Flückiger (JU) von der FDP. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.12.1991
MARIANNE BENTELI

Anders als in der kleinen Kammer war im Nationalrat das Eintreten nicht unbestritten,
doch wurde ein Rückweisungsantrag Rychen (svp, BE), welcher die Unterstützung der AP
und eines Teiles der FDP fand, deutlich abgelehnt. In der Detailberatung standen sich
bei den Arzttarifen drei Anträge gegenüber. Rychen (svp, BE) wollte die Preise
einfrieren, Allenspach (fdp, ZH) plädierte für den Beschluss des Ständerates, und die
Kommissionsmehrheit sprach sich für den ursprünglichen Entscheid der kleinen
Kammer aus. Dank einer Allianz aus SP, CVP, Grünen und SD setzte sich schliesslich
dieser Tarifstopp mit Ausnahmen – von denen rund 40% der Arzte profitieren können –
mit einer Zweidrittelsmehrheit durch. Den Selbstbehalt für Spitalpatienten kippte der
Nationalrat mit praktisch demselben Stimmenverhältnis aus der Vorlage. Dem Argument
des Ständerates, dadurch werde das Kostenbewusstsein der Patienten geschärft,
setzten die Gegner dieser Bestimmung die Behauptung gegenüber, hier gehe es nicht
ums Sparen, sondern um das Abwälzen der Kosten auf die Schultern der Versicherten.
Ebenfalls nichts wissen wollte der Nationalrat vom Beschluss des Ständerates, nur noch
die Kosten für Medikamente der Arznei- und Spezialitätenliste durch die
Grundversicherung abzudecken. Er übernahm damit das Anliegen eines Antrags Plattner
(sp, BS) im Ständerat, welcher vergebens darauf hingewiesen hatte, dass die in der Liste
nicht aufgeführten Naturheilmittel nicht nur sanfter, sondern auch billiger seien. In den
anderen Punkten (Tarife und Preise im stationären Bereich, Prämienplafonierung)
schloss sich die grosse der kleinen Kammer an. 43

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.10.1992
MARIANNE BENTELI

Befindet der Bundesrat aufgrund eines Rekurses über Tarife oder kantonale Spitallisten,
kann sein Entscheid nicht ans Eidgenössische Versicherungsgericht (EVG) weiter
gezogen werden. Dieses trat in einem neuen Grundsatzentscheid nicht auf eine
Verwaltungsgerichtsbeschwerde des Schweizer Paraplegiker-Zentrums Nottwil (LU)
ein, das keinen Eingang in die Zürcher Spitalliste gefunden hatte und dagegen
vergeblich beim Bundesrat interveniert hatte. Das EVG kam zum Schluss, der
bundesrätliche Entscheid sei auf Grund der einschlägigen Verfahrensnormen (KVG und
Bundesrechtspflegegesetz) abschliessend. Damit sei die Zuständigkeit einer
Gerichtsinstanz auch nicht auf dem Umweg über eine verfassungskonforme
Gesetzesauslegung oder Lückenfüllung zu begründen. Genau dies fanden aber mehrere
Parlamentarier völlig unbefriedigend, da das für Beschwerden zuständige EJPD für
deren Behandlung oft sehr lange braucht und zudem, da mit der Gesundheitspolitik
wenig vertraut, Entscheide fällt, die nur schwierig nachvollziehbar sind. Im Vorjahr hatte

GERICHTSVERFAHREN
DATUM: 18.07.2000
MARIANNE BENTELI
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das EJPD der Beschwerde von Privatspitälern in den Kantonen St. Gallen und Basel-
Stadt stattgegeben, denen die Kantonsregierung wegen nicht ausgewiesenen Bedarfs
die Aufnahme in die Spitalliste verweigert hatte. Der Entscheid war kritisiert worden,
weil er die Bemühungen des EDI für eine konsequente Spitalplanung unterlaufe. Im
Berichtsjahr nahm der Ständerat eine Empfehlung Plattner (sp, BS) an (Emp. 99.3530),
die den BR bittet, diesbezüglich koordinierter vorzugehen. Weitergehende
Forderungen wurden im Nationalrat gestellt. Mit einer parlamentarischen Initiative
wollte Vallender (fdp, AR) erreichen (Pa.Iv. 99.448), dass Rekurse im
Krankenversicherungsbereich ganz den Gerichten (kantonales Schiedsgericht, eidg.
Versicherungsgericht) übertragen werden. Da die Initiative ausformuliert war und in den
Details nicht den Vorstellungen des Nationalrates entsprach, wurde dem Vorstoss keine
Folge gegeben. Weil der Rat die grundsätzlichen Bedenken der Initiantin aber durchaus
teilte, überwies er ein Postulat seiner SGK (Po. 00.3008), mit welchem er den Bundesrat
auffordert, die Einsetzung einer unabhängigen Rekurskommission zu prüfen. 44

Soziale Gruppen

Asylpolitik

Der Ständerat hiess mit 24 zu 12 Stimmen eine Standesinitiative des Kantons Aargau
gut, welche geschlossene und zentral geführte Sammelunterkünfte 
für straffällige oder renitente Asylsuchende verlangte. Die Initiative nannte als
mögliche Gründe für eine Einweisung unter anderem Nichtbefolgen von behördlichen
Anweisungen, Vorenthalten von vorhandenen Ausweispapieren oder auch nur ein
Verhalten, dass darauf schliessen lasse, dass sich die Person nicht in die im Gastland
geltende Ordnung einfügen werde. Über diese mehrfach als rechtstaatlich mehr als nur
bedenklich bezeichneten Haftgründe herrschte im Rat zwar einiges Unbehagen; ein
Rückweisungsantrag Plattner (sp, BS), der derartige Sammelunterkünfte als „nicht so
weit vom Konzentrationslager“ entfernt charakterisierte, hatte dennoch keine Chance,
obgleich er von einzelnen Bürgerlichen unterstützt wurde. Plattner argumentierte auch
vergebens, die Umsetzung der Initiative würde einer Prüfung durch die Organe der
Europäischen Menschenrechtskonvention keinesfalls standhalten, weil damit eine
„Vorstufe der Straffälligkeit“ geschaffen werde. Die Völkerrechtskonformität sei
machbar, legte sich hingegen Büttiker (fdp, SO) ins Zeug: Es brauche lediglich eine klare
Definition der Einweisungsgründe in einem Gesetz. Der Bundesrat äusserte sich in
diesem Zeitpunkt nicht zu dieser Standesinitiative. 45

STANDESINITIATIVE
DATUM: 08.03.2000
MARIANNE BENTELI

Bildung, Kultur und Medien

Bildung und Forschung

Hochschulen

Im Rahmen der Budgetdebatte erhöhte der Ständerat im Einverständnis mit dem
Bundesrat den Kredit an die kantonalen Hochschulen um zusätzliche 32 Mio Fr. Ein
Antrag Plattner (sp, BS) auf eine verstärkte Hochschulförderung und eine Beibehaltung
des Wachstums von 8% gegenüber dem laufenden Jahr auch in den Jahren 2003 und
2004, löste eine bildungspolitische Debatte über die Sicherstellung des
Universitätsniveaus aus, wurde aber schliesslich abgewiesen. Der Nationalrat folgte
hierbei dem Ständerat. Ein Postulat Pelli (fdp, TI), welches die Prüfung einer Erhöhung
der Investitionsbeiträge an die Hochschulen verlangt und anregt, der Bund solle
rechtzeitig seinen Verpflichtungen nachkommen und insbesondere Anzahlungen
leisten, wurde vom Nationalrat in seiner Herbstsession überwiesen. 46

POSTULAT
DATUM: 26.06.2001
ELISABETH EHRENSPERGER

Oppositionslos gab der Ständerat einer parlamentarischen Initiative Plattner (sp, BS)
Folge, welche die Ausarbeitung eines Hochschulartikels in der Bundesverfassung
verlangt, der die Kompetenzen von Bund und Kantonen für den Hochschulbereich neu
regelt. Der neue Verfassungsartikel soll eine gemeinsame Rechtsgrundlage für die ETH,
die Universitäten und die Fachhochschulen bilden und ihnen eine gewisse Autonomie
gewähren. Angestrebt wird eine bessere Steuerung des Hochschulsystems, eine
grössere Transparenz bei der Mittelzuteilung und eine bessere Aufgabenteilung
zwischen den Hochschulen. 47

PARLAMENTARISCHE INITIATIVE
DATUM: 06.10.2004
MAGDALENA BERNATH
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Kultur, Sprache, Kirchen

Sprachen

Der Basler SP-Ständerat Plattner hatte anfänglich einen Rückweisungsantrag
eingereicht mit dem Inhalt, die Besserstellung des Rätoromanischen sei ausgehend
vom bestehenden Art. 116 BV auf Gesetzesstufe zu realisieren. Er zog diesen Antrag im
Verlauf der Beratungen zurück, kleidete ihn aber in die Form einer Motion, die von 26
seiner Kolleginnnen und Kollegen mitunterzeichnet wurde. 48

MOTION
DATUM: 15.06.1994
MARIANNE BENTELI

Der Ständerat nahm eine 1993 vom Nationalrat teilweise überwiesene Motion Comby
(fdp, VS) an, welche verlangt, dass die Weisungen über die Vertretung der sprachlichen
Minderheiten in der Bundesverwaltung von 1983 näher auszuführen, zu ergänzen und
für verbindlich zu erklären seien. Da die Forderungen teilweise in den
Zuständigkeitsbereich des Bundesrates eingreifen, wurden zwei Motionen Salvioni (fdp,
TI), die eine gerechtere Vertretung der lateinischen Sprachgruppen in der allgemeinen
Bundesverwaltung sowie eine bessere Berücksichtigung dieser Sprachregionen bei der
Vergabe von Bundesaufträgen forderten, lediglich als Empfehlungen verabschiedet. 49

MOTION
DATUM: 21.09.1994
MARIANNE BENTELI

Medien

Presse

Aus wirtschaftlich-strategischen Gründen rückten das "Aargauer Tagblatt", das
"Zofinger Tagblatt" sowie das "Oltner Tagblatt" näher zusammen und beschlossen, auf
Anfang 1994 als "Mittelland-Zeitung" im überregionalen Bereich und im Inseratesektor
eng zusammenzuarbeiten. Innerhalb der Dreier-Gruppe erhält das Aargauer Tagblatt die
stärkste Stellung, da es in Zukunft den Mantel resp. den überregionalen Teil mit den
Rubriken Inland, Ausland, Wirtschaft und Sport produzieren wird. Die Synergieeffekte
sollen den drei Tageszeitungen, welche in Zukunft immer noch unter dem eigenen
Namen auftreten, zusammen aber eine Auflage von rund 100 000 Exemplaren erreichen
wollen, dazu verhelfen, langfristig die Eigenständigkeit zu sichern.

Unter argen Druck geriet erneut die rot-grüne Presse; die zürcherische "DAZ" und die
"Berner Tagwacht" konnten zwar genügend Neuabonnenten finden, um das Uberleben
zu sichern. Die "Solothurner AZ", welche schon 1991 vom bürgerlichen Verlagshaus
Dietschi übernommen worden war, überlebte jedoch nicht. Die im Mai lancierte
sozialdemokratische Wochenzeitung der Romandie, "Jet d'Encre", musste schon im
Dezember aus finanziellen Gründen wieder eingestellt werden.

Als Antwort auf die Mehrheitsbeteiligung Ringiers beim Berner "Bund" und die dadurch
entstandene Konkurrenzsituation unter Publicitaspartnern auf dem Inseratemarkt Bern
ergaben sich bei den Inseratekombis diverse Verschiebungen. Der bisherige
Inseratepool "Swiss Combi" (TA, BZ, LNN, La Suisse) wurde durch den neuen
Inserateverbund "Swiss Pool" (BaZ, LZ, SGT, 24 Heures, TG, TA, BZ) ersetzt, welcher
Anzeigen in einer Gesamtauflage von 820 000 Exemplaren ermöglicht und eine
Leserschaft von über 2 Mio erreicht. Zusätzlich entstand im westlichen Mittelland ein
Kleinverbund zwischen "Berner Zeitung", "Solothurner Zeitung" und "Bieler Tagblatt"
namens "Presse 99", der an den "Swiss Pool" angedockt werden kann. Ringier kündigte
daraufhin als Gegenmassnahme für 1994 einen eigenen Inserateverbund unter dem
Namen "Ringier Media Tools" an. Ebenso antworteten diverse Tageszeitungen der
Romandie (L'Express, L'Impartial, Le Nouvelliste, La Liberté, Le Quotidien jurassien, Le
Journal du Jura) mit der Gründung des "Romandie Combi" auf die neue
Herausforderung.

Bei der 1992 neu gegründeten, aus der Fusion des "Eco di Locarno" und "Il Dovere"
entstandenen Tageszeitung "La Regione" hatte die Berichterstattung über den
Mailänder Schmiergeldskandal sowie eine Stellungnahme Ständerat Salvionis (fdp, TI) zur
Stempelsteuer direkte Drohungen aus Bankenkreisen zur Folge; der verantwortliche
Redaktor wurde fristlos entlassen. Schon ein Jahr nach der Fusion "Politica nuova-
Libera Stampa" musste die einzige linke Tessiner Tageszeitung "Nuova libera Stampa"
ihr Erscheinen aus wirtschaftlichen Gründen wieder einstellen. Eine neue Konkurrenz
erhielten die bestehenden Tessiner Presseerzeugnisse durch die von Lega-Nationalrat
Maspoli lancierte Tageszeitung "L'altra notizia", die in einer Auflage von 35 000
Exemplaren gedruckt wird.

GESELLSCHAFTLICHE DEBATTE
DATUM: 31.12.1993
MATTHIAS RINDERKNECHT
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Die Curti Medien AG haben sich mit der National-Zeitung und Basler Nachrichten AG —
Herausgeberin der Basler Zeitung — zur drittgrössten Mediengruppe der Schweiz
zusammengeschlossen. Das Projekt für eine zweite Tageszeitung der Region Basel mit
dem Titel "Neue Zeitung (NeZ)" — geplant war die Herausgabe der neuen Zeitung ab
April in einer Auflage von 15 000 — kam mangels ausreichenden Kapitals nicht
zustande.

Auf dem hart umkämpften Pressemarkt Genf musste das Journal de Genève im
technischen Bereich Entlassungen vornehmen, um gegen seine Konkurrenten weiter
bestehen zu können. Mit ernsthaften Schwierigkeiten sah sich auch die "La Suisse"
konfrontiert. Bis Ende des Berichtsjahres konnte noch keine Lösung zur langfristigen
Sanierung der Gesellschaft gefunden werden.

Wie in der Innerschweiz ein Jahr zuvor, haben auch im Kanton Jura die zwei
parteipolitisch gefärbten Regionalblätter, der seit 116 Jahren erscheinende freisinnige
"Démocrate" und das 120 Jahre alte christlichdemokratische "Le Pays", fusioniert, um
ab Juni des Berichtsjahres in neuer Aufmachung als "Quotidien jurassien" in einer
Anfangsauflage von 35 000 (spätere Normalauflage soll ca. 26 000 sein) zu
erscheinen. 50

Parteien, Verbände und Interessengruppen

Parteien

Grosse Parteien

Um das Thema «Gen-Schutz-Initiative» frühzeitig zu besetzen, hatte der SP-Vorstand
bereits im August 1997 die Ja-Parole gefasst. Die Gesamtpartei war in dieser Frage aber
gespalten: in einem offenen Brief an die SP-Geschäftsleitung wandten sich namhafte
Parteimitglieder, darunter die Ständeräte Aeby (FR) und Plattner (BS), gegen die Ja-
Parole aus Furcht, die Gen-Schutz-Initiative würde die Beteiligung der Schweiz an der
Gentechnik behindern und viele positive Entwicklungen in der Medizin unterbinden. Ein
weiteres Indiz für die Uneinigkeit innerhalb der Partei war die abweichende
Parolenfassung zahlreicher SP-Kantonalsektionen (Nein: VD, NE; Stimmfreigabe: BL,
JU,VS). 51

POSITIONSPAPIER UND PAROLEN
DATUM: 09.04.1998
URS BEER

1) AB NR, 1991, S. 1284; AB NR, 1991, S. 1285 f.
2) AB NR, 1994, S. 572; AS, 1994, S. 2996; Bund, 6.12.94; NZZ, 28.3. und 2.4.94
3) AB SR, 1995, S. 567 ff.; Presse vom 14.6.95.
4) BBl, 1993, IV, S. 249 ff.; Amtl. Bull. StR, 1993, S. 851 ff., 961, 985 und 1132; Amtl. Bull. NR, 1993, S. 2212, 2286 ff. und 2591;
BBl, 1993, IV, S. 565; AS, 1993, S. 3294; Presse vom 2.11.93. Vgl. SPJ 1992, S. 35 f. Siehe auch unten, Teil I, 5 (Voranschlag 1994).
Kantone: AT, 6.1.93; NZZ, 30.10.93.
5) Amtl. Bull. StR, 1994, S. 35 f. resp. 852 f. Vgl. SPJ 1993, S. 37. 
6) Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1018 ff.; Amtl. Bull. NR, 1996, S. 2247 ff.; BBl 1996, V. 153 ff.; BRG 95.067; Presse vom 17.10.96. Siehe
auch das Eintretensvotum des PUK-Präsidenten Schiesser (fdp, GL) in Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1018 ff.; TA, 17.10.96 (siehe dort
auch das Interview mit Stich). Vgl. auch die Entgegnung von Schiesser in Amtl. Bull. StR, 1996, S. 1020 f. sowie die Kritik an
der PUK in DAZ, 17.10.96.
7) BBl, 1999, S. 2937 ff.; Amtl. Bull. StR, 1999, S. 468 ff.
8) Presse vom 21., 22.10., 4.11., 11.11. und 18.11.91. ; Vgl. auch Freisinn FDP, Nr. 11, November, 1991.
9) Presse du 3.7.03.; Presse du 9.9.03.
10) Amtl. Bull. StR, 1993, S. 775 ff.; BBl, 1993, II, S. 730 ff.
11) BO CE, 1992, p. 252 ss.; Presse des 11.1., 26.2., 27.2., 5.3., 12.3., 19.3. et 20.3.92; NQ, 29.1.92.; 24 Heures, 21., 22. et
24.2.92.
12) Presse vom 23.3.93; Presse vom 5.2.93; LZ, 28.4.93; NZZ, 30.4.93, Suisse, 4.5.93; SHZ, 6.5.93; BaZ und CdT, 13.5.93; WoZ,
14.5.93; TA, 17.5. und 1.6.93; BZ und NQ, 18.5.93; BaZ, 25.3. und 11.5.93; JdG, 31.3.93; NZZ, 1.4. und 6.5.93.Bund, 5.5., 6.5. und
1.6.93. 
13) AB NR, 1991, S. 1717 ff.; AB NR, 1991, S. 2040; AB SR, 1991, S. 853 ff.; AB SR, 1991, S. 923; BBl, 1991, IV, S. 1584 ff.; wf, Dok., 47,
18.11.91
14) AB SR, 1995, S. 1278 ff.; JdG, 4.5., 12.9. und 13.9.95; NZZ, 28.6.95; BaZ, 1.7. und 12.9.95.
15) AB SR, 1995, S. 1278 ff. ; JdG, 9.10.95; NZZ, 11.7.95.; Presse vom 13.9.95, 16.9.95; 
16) AB NR, 1996, S. 1653 ff.; AB NR, 1996, S. 2484 f.; AB SR, 1996, S. 909; AB SR, 1996, S. 912 f.; Presse vom 1.10.96.; Verhand.
B.vers, 1996, IV, Teil II, S. 67
17) AB NR, 1997, S. 1805 f.; AB NR, 1997, S. 2210; AB NR, 1997, S. 330; AB NR, 1997, S. 332; AB NR, 1997, S. 362; AB NR, 1997, S.
365; AB SR, 1997, S. 298 ff.; AB SR, 1997, S. 922 f.; Girsberger (1997). das internationale Privatrecht der nachrichtenlosen
Vermögen in der Schweiz; TA, 23.9.97, SHZ, 23.10.97.; Walder (1997). Rechtliches zur Frage der nachrichtenlosen
Vermögenswerte auf Schweizer Banken
18) AB SR, 1997, S. 468 ff.; Presse vom 17.5., 5.6. und 6.6.97
19) AB NR, 1998, S. 1702 ff.; AB NR, 1998, S. 1853 f.; AB NR, 1998, S. 2294 f.; AB SR, 1998, S. 1016; AB SR, 1998, S. 1143; AB SR,
1998, S. 923 ff.; BBl, 1998, S. 4808 f.; BBl, 1998, S. 4810 f.; NLZ, 23.12.98
20) 24h und NZZ, 27.3. und 22.4.02; SHZ, 2.5.02; Presse vom 4.5.02.; Bund, 22.6.02; SZ, 27.6.02; SN, 28.6.02; BaZ, 11.7.02;
SGT, 12.7.02. ; Presse vom 24.8.02; NZZ, 13.9.02; AZ, 16.9.02; NLZ, 17.9.02.; AB SR, 2002, S. 571 ff. und 600 ff.; Presse vom
18.9.02. 
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21) AB NR, 1991, S. 1717 ff.; AB NR, 1991, S. 2040; AB SR, 1991, S. 853 ff.; AB SR, 1991, S. 923; Presse vom 1.10., 3.10. und 1.10.91
22) AB SR, 2000, S. 767 ff., 846 f., 891 und 943; AB NR, 2000, S. 1328, 1354 ff., 1416 ff., 1506 f. und 1615; BBl, 2000, S. 6203.
23) AB SR, 2001, S. 71 ff.; Presse vom 7.2. und 15.3.01. 
24) AB NR, 2001, S. 1662 ff.; Presse vom 14.9., 11.11., 28.-29.11., 4.-6.12. und 12.-13.12.01.; AB SR, 2001, S. 761 ff.; BBl, 2001, S.
6546 ff.; AB SR, 2001, S. 761 ff., 932 ff. und 970 f.; AB NR, 2001, S. 1662 ff., 1847 ff. und 1876 ff.; VBS: LT, 6.12.01. ; Eidg.
Finanzverwaltung, Botschaft zum Voranschlag 2002, Bern 2001; Eidg. Finanzverwaltung, Bundesbeschlüsse über den
Voranschlag 2002, Bern 2002; BBl, 2001, S. 6546 ff.; Presse vom 31.8.01; Lit. Schwaller.
25) BO CE, 1998, p. 713 ss.; BO CN, 1998, p. 2191 s.
26) BO CE, 1992, p 1105 s.; BO CE, 1992, p. 1106 s.; BO CE, 1992, p. 932
27) Ww, 7.3.91; Suisse, 17.3.91; presse du 28.6.91; 24 Heures, 18.7.91; JdG, 16.12.91.
28) AB NR, 1991, S. 697; AB NR, 1991, S. 698; AB NR, 1991, S. 699; AB NR, 1991, S. 700
29) AB NR, 1991, S. 2104 f. ; AB SR, 1991, S. 1012 ff. ; AB SR, 1991, S. 996 ff. 
30) AB NR, 2002, S. 1879 ff.; Presse vom 3.12.02.; AB SR, 2002, S. 571 und 898 ff.; SHZ, 9.1.02; NZZ, 14.1. (Bausparen), 14.9. und
22.11.02; Presse vom 3.10.02; AB SR, 2002, III, Beilagen, S. 4 ff.
31) BO CE, 1996, p. 562
32) BO CE, 1998, p. 1087 s.
33) Amtl. Bull. StR, 1999, S. 514 ff.
34) BBl, 1992, VI, S. 418 ff.; Presse vom 8.4.92., NZZ, 19.9.92.
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